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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.12.1954

Norm

ABGB §1041 B1

ABGB §1295

ABGB §1313a

ABGB §1315

AHG §1

Rechtssatz

Die Frage, ob das, was gemäß § 1338 ABGB nicht begehrt werden kann, dennoch nach § 1041 ABGB verlangt werden

darf, ist nur dann zu bejahen, wenn der vom Hoheitsträger angestrebte Zweck ein anderer war als der, der später für

die Verwendung maßgebend war, durch die die Haftung gemäß § 1041 ABGB begründet wird. Keine Haftung der

Gemeinde nach § 1041 ABGB für Gegenstände, die für Zwecke der Hoheitsverwaltung beschlagnahmt, aber beim

Transport vom Begleitpersonal weggeräumt und für sich verwendet werden.
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